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 Veröffentlicht am 27.03.1957

Norm

JN §88 Abs2 B

Rechtssatz

Steht nicht einwandfrei fest, ob überhaupt eine Faktura dem Beklagten zugegangen ist, dann ist der

Fakturengerichtsstand als nicht gegeben anzusehen.

Entscheidungstexte

1 Ob 184/57
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